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Kanton Zürich 

Gesundheitsdirektion 

1/1 

 

Antrag auf Durchführung Kunstschwarmverfahren bei Sauerbrut 
Technische Weisungen: Massnahmen im Seuchenfall von Sauerbrut bei Bienen vom 01.02.2010. 
 
Der ausgefüllte Antrag ist dem Veterinäramt per Post (Waltersbachstrasse 5, 8090 Zürich) oder per E-Mail 
(kanzlei@veta.zh.ch) zuzustellen, damit dieses über die Gutheissung entscheiden kann. 

 

A. Mit Sauerbrut verseuchter Bienenstand 

Name / Vorname Imker/-in:  

Bienen-Stand-Nr.: Flurname: 

PLZ/Ort:  

Weitere Stände:   nein  ja, Gemeinden / Nr.: 

 

B. Anhang II TW: Entscheidungskriterien Totalsanierung oder Kunstschwarm-

verfahren (KSV) (Bitte Ankreuzen, was zutrifft und ggf. Begründung anführen) 

 

Kriterien für Totalsanierung Teilsanierung mit KSV Bemerkungen 

Jahreszeit geeignet für  ja, September-April  ja, Mai-August  

Völker ohne 
Sauerbrutsymptome 
haben 

 ja, andere 
Krankheiten/ 
Symptome, andere 
Krankheiten 

 ja, keine anderen 
Krankheiten 

 

Allgemeinzustand des 
Bienenstands und der 
Gerätschaften 

 ja, mittelmässig / 
schlecht 

 ja, gut  

Kenntnisse 
Imkerin/Imker betreffend 
Kunstschwarmverfahren 

 ja, lückenhaft bis 
nicht vorhanden 

 ja, gut, beherrscht das 
KSV 

 

Einsatzbereitschaft/Zeit 
Imkerin/Imker für 
Sanierung (ganzer 
Stand kann gleichzeitig 
saniert werden) 

 ja, schlecht/kaum 
Zeit verfügbar 

 ja, gut/gleichzeitig 
Abschwefeln u. Kunst-
schwärme ansetzen 

 

Logistik für KSV wie 
Reinigungs- u. 
Desinfektionseinrichtun
gen, Hilfskräfte etc. 
verfügbar 

 nein, nicht 
verfügbar 

 ja, verfügbar  

 
C. Anhang III TW: Entscheidung über offenes oder geschlossenes KSV  

(Bitte ankreuzen, was zutrifft) 

 geschlossenes KSV  offenes KSV  Schweizerkasten  Magazinbeuten 

 trachtlose/-arme Zeit  Tracht vorhanden  Kasten einfach vertauschbar  Reservekasten verfügbar 

 Geeigneter Lagerraum verfügbar, max. 14° C. 

 Kunstschwarmkisten o. belüfteter Karton in genügender Anzahl vorhanden nicht relevant 

 

D. Einverständnis Bienenhalter sowie Visum, Datum der Bieneninspektorate 
 

Der/die unterzeichnende Bienenhalter/-in will 

das KSV durchführen und ist sich der zusätzlichen 

Aufwendungen für ihn/sie und für Hilfskräfte 

bewusst (Ort, Datum, Unterschrift) 

 Bieneninspektor/-in (Datum, Unterschrift) 

 

  Geprüft durch Veterinäramt (Datum, Stempel) 
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